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Zu unserem Titelbild In dieser Nummer

Bald einmal - vielleicht schon in
den nächsten Tagen - wird in
einem diskreten, aber etwas
voluminösen Kuvert hochgeschätzte
Post ins Haus flattern: viel Papier,

genannt Steuererklärung - mit
Beilageblättern. Das all(zwei)-
jährliche Ausfüllen der
zahlenbefrachteten Rubriken, Zeilen und
Kolonnen kann beginnen. Gebt
dem Staat, was des Staates ist! Es

soll aber möglichst wenig sein. Die
Virtuosen im Geltendmachen von
Abzügen nutzen ihre Vorteile. Der
Nehelspalter kann keine heissen

Tips vermitteln, wie Steuern so

hinterzogen werden können, dass

es sich lohnt. Dafür gibt es

berufenere Ratgeber. Namen sind der

Tagespresse zu entnehmen.
Immerhin enthält diese Nebelspalter-
Ausgabe doch viele Hinweise für
den richtigen Umgang mit dem
Steueramt. Es lohnt sich, diese zu
befolgen. Am besten kaufen Sie

sich noch ein weiteres Exemplar
dieser Nefo-Ausgabe und legen es

zuhanden des Einschätzungsbeamten

der Steuererklärung bei. Er
wird das schätzen, und Sie können
die Fr. 3.- als Gestehungskosten
vom Einkommen in Abzug bringen.

Allerdings erst in der nächsten

Steuerperiode...
(Titelblatt: Hanspeter Wyss)
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Bruno Hofer:

Frau Kopp ist unschuldig
Nach Frau Kopps Abgang aus dem Bundeshaus hat
sich herausgestellt, dass das ominöse Telefongespräch,
das die Bundesrätin mit ihrem Mann führte, keine

Warnung war, sondern eine ganze Menge von
Vorwürfen enthielt, mit denen die Justizministerin ihren

geschäftstüchtigen Mann rüffelte. Das ganze Trara
stellt sich nun als grosses Missverständnis dar.

(Seiten 6/7)
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Max Gerteis:

Steuerfahnder
sind auch Menschen
Vor allem Geschäftsleute kennen das: Der freundliche

Herr kommt sehr diskret daher, macht keinerlei
Aufsehen, benimmt sich fast zu freundlich und erledigt
seine Arbeit. Kleinere, vor allem aber grössere
Aufmerksamkeiten lehnt er ab, denn er ist nicht käuflich.
Was der Steuerfahnder herausgefunden hat, belegt im
nachhinein, wie gut oder schlecht Versteckis gespielt
wurde. (Seiten 10/11)

Rene Regenass:

Freundlich sein
und den Naiven spielen
Viele steuerzahlende Bürger sind allen Ernstes der

Ansicht, der Einschätzungsbeamte, der die
eingereichte Steuererklärung zu durchforsten und danach

die Steuerveranlagung zu erstellen hat, halte einen ä

priori für einen Kriminellen - und er wolle dies

auch nachweisen. Da drin liegt emotionaler Sprengstoff.

Man kann die Sache aber auch anders sehen.

(Seiten 14/15)
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